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(4) Das Luftfahrtamt ist befugt, jederzeit zur Prüfung der 
Angaben erforderliche Gutachten anfertigen sowie Überprü
fungen vornehmen zu iassen.

(5) Die Genehmigung zum Betrieb eines Luftfahrtunterneh- 
mens kann mit Auflagen verbunden und befristet werden. 
Sie kann widerrufen werden, wenn die erteilten Auflagen 
nicht eingehalten werden oder wenn von ihr länger als ein 
Jahr kein Gebrauch gemacht worden ist.

(6) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet werden können, insbesondere wenn der 
Antragsteller oder die für die Leitung des Unternehmens ver
antwortlichen Personen nicht zuverlässig sind; ergeben sich 
später solche Tatsachen, so ist die Erlaubnis zu widerrufen.

(7) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn Luftfahr
zeuge verwendet werden sollen, die nicht im Luftfahrzeug;- 
register eingetragen sind oder nicht im ausschließlichen 
Eigentum des Antragstellers stehen.

(8) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nachträglich nicht nur vorüber
gehend entfallen sind.

(9) Die Eröffnung einer Fluglinie bedarf der Genehmigung 
des Leiters der Abteilung Luftfahrt im Ministerium für Ver
kehr; der Antrag auf Eröffnung der Fluglinie ist beim Luft
fahrtamt einzureichen. Diese erstreckt sich auf Flugpläne, 
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen. Die Ver
zeichnisse über die Tarife sind am Ort des Beförderungsange
botes zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Jede Änderung der 
Fluglinie, Flugpläne, Beförderungsentgelte und Beförderungs
bedingungen bedarf ebenfalls der vorherigen Genehmigung. 
Die Genehmigung bann versagt werden, wenn durch den be
antragten Fluglinien verkehr öffentliche Interessen beeinträch
tigt werden. Luftfahrtunternehmen, die Fluglinienverkehr be
treiben, sind verpflichtet, den Betrieb ordnungsgemäß einzu
richten, aufzimehmen und wäihrend der Dauer der Genehmi
gung aufrechtzuerhalten. Sie sind zur Beförderung von Per
sonen und Sachen verpflichtet, wenn

1. den genehmigten Beförderungsentgelten und den gelten
den Beförderungsbedingungen sowie den behördlichen 
Anordnungen entsprochen wird,

2. die Beförderung mit den regelmäßigen Beförderungsmit
teln möglich ist,

3. die Beförderung nicht durch Umstände verhindert wird, 
welche die Unternehmen nicht abwenden konnten und 
deren Auswirkungen sie auch nicht ab zu helfen vermoch
ten.

Sie sind ferner verpflichtet, die genehmigten Flugpläne, Be
förderungsentgelte und Beförderungsbedingungen einzuhal
ten. Das Luftfahrtamt kann die Unternehmen auf ihren An
trag ganz oder teilweise von den o. g. Verpflichtungen be
freien, wenn ihnen die Wetterführung des Betriebes oder die 
Durchführung der Beförderungen nicht zugemutet wenden 
kann, oder besondere Umstände Abweichungen von den ge
nehmigten Flugplänen, Beförderungsentgelten oder Beförde
rungsbedingungen erfordern und eine Beeinträchtigung öf
fentlicher Verkehrsinteressen hierdurch nicht zu erwarten ist. 
Die Genehmigung erlischt, wenn die Unternehmen von den 
Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der 
Durchführung von Beförderungen im ganzen dauernd befreit 
werden.

(10) Luftfahrtuntemehmen, die Luftfahrzeuge mit mehr als 
5,7 t Höchstgewicht betreiben, können zur Durchführung von 
Sicherheitsmaßnahmen bei der Abfertigung von Fluggästen 
und der Behandlung von Post, Gepäck, Fracht sowie Versor
gungsgütern auch auf Flugplätzen verpflichtet werden, soweit 
dieses zur Sicherheit des Betriebes des Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 11

(11) Im gewerblichen Luftverkehr, der nicht Fluglinienver
kehr ist (Gelegenheitsverkehr), ibann das Luftfahrt amt Bedin
gungen festlegen und Auflagen erteilen oder Beförderungen

untersagen, wenn durch diesen Luftverkehr die öffentlichen 
Interessen nachhaltig beeinträchtigt werden.

§4
Anzeige und Genehmigungsverfahren

(1) Nachfolgende Unterlagen gemäß § 2 Abs. 4 dieser An
ordnung sind dem Luftfahrtamt zur Prüfung und Genehmi
gung vorzuiegen:

1. die Eröffnungsanzeige gemäß § 2 Abs. 2 des Gewerbege- 
setzes einschließlich der Staatsangehörigkeit des Antrag
stellers bzw. des Vertretungsbefugten von juristischen 
Personen oder Personenhandelsgesellschaften,

2. Angabe des Zwecks des Luftfahrtuntemehmens oder der 
Flüge sowie der Gebiete, in welchen geflogen werden soll,

3. Angaben über die zur Verwendung vorgesehenen Luft
fahrzeuge, insbesondere Anzahl, Typen, Kategorie und 
Registerstaat,

4. Namen des Luffiahrtpersonals unter Angabe der erteilten 
Erlaubnisse und Berechtigungen,

5. der Nachweis der für den sicheren Betrieb erforderlichen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Antragstellers, 
der Gesellschaftsvertrag, die Bilanz einschließlich Ge
winn- und Verlustrechming, Angaben über die Kapital
zusammensetzung des Unternehmens, sein Anlagevermö
gen und der Kapitalbedarf, ferner ein Wirtschafts- und 
Liquiditätsplan für das laufende und folgende Jahr sowie 
Angaben über die vorgesehenen Beförderungsentgelte und 
-bedingungen,

6. bei Verwendung von Luftfahrzeugen, die nicht im aus
schließlichen Eigentum des Antragstellers stehen, der 
Nachweis, daß er daran uneingeschränkt die Verfügungs
gewalt besitzt, die die beabsichtigte Verwendung der 
Luftfahrzeuge voraussetzt (Haltereigenschaft), sowie auf 
Verlangen Angaben über den Eigentümer der Luftfahr
zeuge,

7. der Nachweis des Abschlusses der gesetzlich vorgeschrie
benen Versicherungen,

8. der Nachweis, daß die ausreichenden personellen, techni
schen und organisatorischen Voraussetzungen vorhanden 
sind, um die Lufttüchtigkeit der verwendeten Luftfahr
zeuge jederzeit aufrecht zu erhalten und einen sicheren 
Betrieb durchzuführen,

9. der Nachweis, daß die Ausrüstung der Luftfahrzeuge für 
die beabsichtigte Verwendung den Vorschriften für den 
Betrieb der Luftfahrzeuge entspricht und die Luftfahr
zeugführer die erforderlichen Berechtigungen besitzen,

10. der Nachweis eines für den-Verwendungszweck zugelas
senen Flugplatzes mit Wartungseinrichtung für die ver
wendeten Luftfahrzeugtypen, der als Basisflugplatz ge
nutzt werden sdll.

(2) Der Antrag auf Genehmigung einer Fluglinie muß An
gaben enthalten über:
— die Linienführung,
— den Zeitpunkt des Beginns des Fluglinienverkehrs,
— den Flugplan,
— die Beförderungsentgelte und die Beförderungsbedingun

gen,
— die zur Verwendung vorgesehenen Luftfahrzeugtypen.

(3) Der Antrag auf Genehmigung zur gewerbsmäßigen Ver
wendung von Luftfahrzeugen für sonstige Zwecke sowie für 
Selbstkostenflüge muß Angaben nach § 4 Abs. 1 Ziffern 1 bis 4 
und 6 bis 10 enthalten.

§5
Anzeigepflichten

Änderungen der Betriebsgrundlagen, die Gegenstand der 
Genehmigung waren, sind vom Inhaber der Genehmi
gung dem Luftfahrtamt unverzüglich mitzuteilen. Ist der In
haber der Genehmigung eine juristische Person oder eine


